Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

Jahreserhebung einschl. Investitionserhebung
bei Unternehmen des Ausbaugewerbes und
bei Bautragern 2024

Erlauterungen zum Fragebogen

El A Tatige Personen
Tatige Personen insgesamt

Summe der tatigen Inhaberinnen und Inhaber, unbezahlt mit-
helfenden Familienangehdérigen und der abhangig Beschaf-
tigten. Zu den tatigen Personen insgesamt zahlen alle vollzeit-
und teilzeitbeschaftigten sowie geringfligig beschaftigten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der betreffenden Erhebungs-
einheit mit Stand vom 30. September des Berichtsjahres.

Tatige Inhaberinnen/Inhaber

Hierzu zahlen:

— tatige Inhaberinnen und Inhaber

— tatige Gesellschafterinnen und Gesellschafter

Hierzu zdhlen auch:

— andere leitende Personen, die kein Entgelt in Form von Lohn
oder Gehalt bezogen

— tatige Mitinhaberinnen und Mitinhaber

— Summe der unbezahlt mithelfenden Familienangehdrigen,
sofern diese mit Stand vom 30. September des Berichts-
jahres in der Erhebungseinheit tatig waren. Dazu gehéren
Familienangehorige, die ohne Arbeitsvertrag und feste
Vergutung regelmafig fur die Erhebungseinheit arbeiteten.

Abhidngig Beschiftigte &

Alle Personen, die mit dem Stand vom 30. September de
Berichtsjahres in einem Arbeits- bzw. vergleichbaren Di
verhaltnis mit der Erhebungseinheit standen und vonedies
ein Entgelt in Form von Lohn, Gehalt, Gratifikatio roVi
sion, Ausbildungsleistungen oder Sachbeziige
erhielten.

Hierzu zdhlen:
— Vollzeit- und Teilzeitbeschaftigte so ringfugig
Beschaftigte \

— Aushilfskrafte und Beschaftig ,Mini-Jobs*
— Beamtinnen und Beamte,*®

— Auszubildende

— Volontarinnen und Vﬁfre

— studentische Praktikantifnen und Praktikanten
— angestellte AuRendienstmitarbeiter

— Altersteilzeitbeschaftigte

— Zustellerinnen und Zusteller sowie Lieferpersonal

— Streikende sowie andere weniger als ein Jahr abwesende
Personen (z.B. bei Krankheit, Erholungs- oder Sonderurlaub,
Ableistung des freiwilligen Wehrdienstes, Mutterschutz und
Elternzeit)

— Personen in Kurzarbeit

tungen

— Vorstandsmitglieder, Direktorinnen und Direktoren, Be-
triebsleiterinnen und Betriebsleiter und andere leitende
Personen (z.B. geschéaftsflihrende Gesellschafterinnen und
Gesellschafter von Kapitalgesellschaften), sofern sie von der
Erhebungseinheit eine Vergitung erhielten, die steuerlich als
Einkunfte aus nichtselbststandiger Arbeit angesehen wird

Hierzu zahlen auch:

— Arbeitskrafte, die nur regelmaRig zeitweise bestimmte
Arbeiten durchflihren, z. B. Schriftfiihrerinnen und Schrift-
fuhrer, Kassiererinnen und Kassierer, Pumpenwarterinnen
und Pumpenwarter

— Saisonkrafte
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— Schlechtwettergeldempfangerinnen und -empfanger

— Winterausfallgeldempfangerinnen und -empfanger

— Personal auf Bau- und Montagestellen, Fahrzeugen usw.

— nur voribergehend im Ausland tatige Personen

— betriebseigene Reinigungskrafte

— Arbeitskrafte, die von einem anderen Unternehmen gem. §1
Absatz 3 Ziffer 1 Arbeitnehmeruberlassungsgesetz gegen
Entgelt zur Arbeitsleistung Uberlassen wurden

Nicht dazu gehoren:

— Aufsichtsratsmitglieder

— ehrenamtlich tatige Personen

— reine Kapitalgeber

— ein Jahrund 13

sende Personen

Unternehmen zur Arbeitnehmeriber-
”B. beitsfirmen) gegen Entgelt zur Arbeitslei-
stung uberl n wurden (Leiharbeitnehmerinnen und Leih-
oder im Auftrag anderer Unternehmen tatig

farigerinnen und Empfanger von Vorruhestandsgeld
andig im Ausland tatige Personen (mind. 1 Jahr)
trafgefangene

— nicht-studentische Praktikantinnen und Praktikanten (z.B.
Schulerpraktikantinnen und Schulerpraktikanten)

A B Entgelte

Bei den Entgelten ist die Summe der lohnsteuerpflichtigen
Bruttobeziige (Bar- und Sachbezlige) anzugeben.

Diese Betrage sind ohne

— Arbeitgeberanteile zur Kranken-, Pflege-, Renten- und
Arbeitslosenversicherung,

— Beitrage zu den Sozialkassen des Baugewerbes,

— Winterbeschaftigungs-Umlage,

— Aufwendungen fir die betriebliche Alters-, Invaliditats-
und Hinterbliebenenversorgung,

— gezahltes Vorruhestandsgeld und

— geleistete Zuschisse der Bundesagentur fur Arbeit
(z.B. Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld ab der 101.
witterungsbedingten Ausfallstunde, Leistungen nach
dem Altersteilzeitgesetz)

anzugeben.

Den Entgelten sind auch die Bezlige von Gesellschafterinnen
und Gesellschaftern, Vorstandsmitglieder/-innen und anderen
leitenden Kraften zuzurechnen, soweit sie steuerlich als Ein-
kiinfte aus nichtselbststandiger Arbeit anzusehen sind.

Einzubeziehen sind auch Zahlungen fir eine Beschaftigung,
die nur wegen Unterschreitung der Steuerpflichtgrenzen
steuerfrei sind.

C Umsatz

Als Umsatz gilt, unabhangig vom Zahlungseingang, der Ge-
samtbetrag der abgerechneten Lieferungen und Leistungen
an Dritte (ohne Umsatzsteuer) einschlieBlich Erlése aus
Lieferungen und Leistungen an mit dem Unternehmen ver-
bundene rechtlich selbststéandige Konzern- und Verkaufs-
gesellschaften.

Einzubeziehen sind auch etwa getrennt in Rechnung
gestellte Kosten fur Fracht, Porto, Verpackung.
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Abzusetzen sind Preisnachlasse (Rabatte, Boni, Skonti,
Abzlige, die auf begriindeten Beanstandungen beruhen
und dergleichen) sowie Retouren.

Umsétze, die aus einem an Subunternehmer vergebenen
{Teil-)Auftrag-resultieren,-dirfen-nicht-in-die-eigene-Meldung-
einbezogen werden.

Nicht zum Umsatz zahlen Ertrage, die nicht unmittelbar aus
laufender Produktionstatigkeit resultieren, wie Erlése aus dem
Verkauf von Anlagegutern, aus der Verpachtung von Grund-
stlicken, Zinsertrage, Dividenden und dergleichen.

Umsatz aus eigenen Erzeugnissen schlieft ein:

— Umsatz aus ausbaugewerblichen Leistungen

— Umsatze aus dem Verkauf von allen im Rahmen einer
sonstigen Produktionstéatigkeit des Unternehmens entstan-
denen Erzeugnissen, soweit diese nicht in der eigenen
Ausbauleistung abgerechnet wurden

— Umsatze aus dem Verkauf von Waren, die in Lohnarbeit bei
anderen Unternehmen hergestellt wurden

— Umsatze aus dem Verkauf von Nebenerzeugnissen

— Erlose flr verkaufsfahige Produktionsriickstande
(z.B. bei der Produktion anfallender Schrott u.A.)
Bei Erlsen fur Reparaturen, Instandhaltungen, Installati-
onen, Montagen u.A. sind die Erlése fiir die bei diesen Leis-
tungen verbrauchten Materialien (z.B. Ersatzteile, Zubehor,
Hilfs- und Betriebsstoffe) einzubeziehen.

Als Umsatz aus Handelsware gilt der Umsatz von fremden
Erzeugnissen, die im Allgemeinen unbearbeitet und ohne
fertigungstechnische Verbindung mit eigenen Erzeugnissen
weiterverkauft werden.

Zum Umsatz aus sonstigen nichtindustriellen/nicht-
handwerklichen Tatigkeiten zdhlen im Wesentlichen:

— Umsatze aus der Vermietung und Verpachtung von Geréaten,
betrieblichen Anlagen und Einrichtungen (einschlieflich
Leasing)

— Erlése aus Wohnungsvermietung (von betrieblich und nicht
betrieblich genutzten Wohngebauden), jedoch ohne Erl
aus Grundstiicksverpachtung

— Honorare fiir Architekten- und Ingenieurleistunggh sow
fur Gutachtertatigkeiten

— Erlése aus der Veraufierung von Patenten demWergabe
von Lizenzen

— Provisionseinnahmen

&

— Erlése aus Transportleistungen fir D
— Erlése aus Belegschaftseinri en (z.B. Erldse einer vom

Unternehmen auf eigene@&ng Betriebenen Kantine)
D Investitionen g
n

e¥Lohnfuhren)

Einzubeziehen ist der auf dem Anlagenkonto aktivierte Wert
(Herstellungskosten) der selbst erstellten Anlagen. Ferner
sind die noch im Bau befindlichen Anlagen (angefangene
Arbeiten fiir betriebliche Zwecke, soweit aktiviert) mitzumelden.

Falls ein besonderes Sammelkonto ,Anlagen im Bau* gefiihrt
wird, sind nur die Bruttozugange ohne die schon zu Beginn
des Geschéftsjahres auf diesem Sammelkonto ausgewiesenen
Bestande zu melden. Anzahlungen sind nur einzubeziehen,
soweit sie abgerechneten Teilen von im Bau befindlichen
Anlagen entsprechen und aktiviert sind.

Nicht einzubeziehen sind der Erwerb von Beteiligungen,
Wertpapieren usw. (Finanzanlagen), der Erwerb von Konzes-
sionen, Patenten, Lizenzen und anderen immateriellen Vermo-
gensgegenstanden sowie der Erwerb von ganzen Unternehmen
oder Betrieben, Zugange an Sachanlagen in Zweigniederlas-
sungen im Ausland, die bei Investitionen entstandenen Finan-
zierungskosten sowie der Erwerb ehemals im Unternehmen
eingesetzter Mietanlagen.

Es sollen die im Geschaftsjahr mit eigenen Arbeitskraften
selbst erstellten Anlagen (einschlieflich in Bau befindlicher
Anlagen) mit dem auf dem Anlagenkonto aktivierten Wert
(Herstellungskosten) als Leistungen des eigenen Unterneh-
mens angegeben werden. Zu den selbst erstellten Anlagen
gehdren auch selbst erstellte Maschinen, Werkzeuge, Modelle
fur das eigene Unternehmen, Versuche usw., soweit diese
aktiviert wurden.

Z@%bst erstellten Anlagen sind

Abschreibungen
nicht abzuset

Hier ist der@;hne als Vorsteuer abzugsfahige Umsatz-
steuer) i eschaftsjahr z.B. von Leasingfirmen, vom
Herstell iIrékt oder von Unternehmen der gleichen Unter-
ruppe (z.B. Besitzgesellschaften) liber mittel- oder
ng ge Miet- bzw. Pachtvertrdge neu gemieteten und
epachteten neuen Sachanlagen (einschlief3lich Ersatz-
beéschaffungen im Rahmen laufender Leasingvertrage)

nzugeben, soweit sie nicht beim Leasingnehmer
aktiviert sind (vgl. ).

Zu den geleasten oder Uber andere Formen der Anlagenmiete
bezogenen Sachanlagen zahlen insbesondere Gebaude, EDV-
und Telefonanlagen, Bliromaschinen, Kraftfahrzeuge, Bauge-
rate sowie Maschinen und maschinelle Anlagen. Nach IFRS
bilanzierende Unternehmen geben hier die Werte der Nut-
zungsrechte fir neu Uber Operating-Leasing beschaffte Anla-
geguter an. Zur Abgrenzung von Operating-Leasing und Finan-
zierungsleasing siehe Kl dieser Erlauterungen.

Nicht einzubeziehen sind die Anmietung von Sachanlagen
fur die Mietdauer bis zu einem Jahr, von gebrauchten Investi-
tionsgutern sowie von unbebauten Grundstticken.

Liegt der Wert nicht vor, genligen sorgfaltige Schatzungen.

Als Investitionen gelte im Geschaftsjahr aktivierten m Die Investitionen in beschaffte Software umfassen ihren Kauf-

Bruttozugénge an Sachanlagen und der Wert der im preis, einschlieRlich Einfuhrzdlle und einbehaltene Verbrauch-

Geschaftsjahr neu gemietsten und gepachteten neuen steuern, sowie direkt zurechenbare Kosten fiur die Vorbereitung

Sachanlagen (vgl. E) der Software auf ihre beabsichtigte Nutzung. Direkt zurechen-
T bare Kosten beinhalten beispielsweise Honorare fir die

Fir nach dem HGB bilanzierende Unternehmen sind die im Software-Installation. Bei der Ermittlung der Kosten werden

Geschéftsjahr aktivierten Bruttozugange an Sachanlagen (ohne Skonti und Rabatte abgezogen.

als Vorsteuer abzugsfahige Umsatzsteuer) anzugeben. Dazu

zahlen beim Leasingnehmer auch solche sogenannte Leasing- [l E Verkaufserlose aus dem Abgang von Sachanlagen

glter, die vom Leasingnehmer zu aktivieren sind.

Far nach IFRS bilanzierende Unternehmen sind nur Gber
Finanzierungsleasing beschaffte Anlageguter einzubeziehen.
Nicht einzubeziehen sind die Werte der Nutzungsrechte fir
Uber Operating-Leasing beschaffte Anlagegter, auch wenn
diese in der Bilanz aktiviert wurden.

Ob es sich jeweils um eine Form von Operating-Leasing oder
Finanzierungsleasing handelt, kann in der Regel den Vertrags-
unterlagen zwischen Leasinggeber und Leasingnehmer ent-
nommen werden. Im Zweifelsfall liegen die Informationen beim
Leasinggeber vor, der auch nach IFRS 16 seine Vertrdge nach
Operating-Leasing und Finanzierungsleasing klassifizieren
muss.
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Hier ist die Gesamtsumme der Erlése (also nicht Restbuch-
werte oder Buchgewinne), auch Erlése aus dem Verkauf von
Anlagen als Schrott, anzugeben, nicht aber die Erlése aus
der VerauRerung ganzer Betriebe, aus Betriebsaufspaltungen
und Geschafte gemal sale and lease back.

IEA 2024



	R-202pdf.pdf
	Jahreserhebung einschl. ­Investitionserhebung bei ­Unternehmen des Ausbaugewerbes und bei ­Bauträgern 2024 
	Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G) und nach der Datenschutz-Grundverordnung (E U) 2016 /679 (D S-G V O)


	R-202pdf-barrierefrei.pdf
	Jahreserhebung einschl. ­Investitionserhebung bei ­Unternehmen des Ausbaugewerbes und bei ­Bauträgern 2024 
	Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G) und nach der Datenschutz-Grundverordnung (E U) 2016 /679 (D S-G V O)





